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1 Geltungsbereich, Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

1.1 Geltungsbereich 

Diese Richtlinie regelt die Voraussetzungen, unter denen eine Bewilligung von Fördermitteln 
aus dem ESF-Bundesprogramm „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ 
(BIWAQ) an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) durch die Stadt Leipzig im Soziale-
Stadt-Fördergebiet „Der Leipziger Osten“ gem. Anhang 2 zu dieser Richtlinie zulässig ist. 

Die Gewährung von Beihilfen nach dieser Richtlinie erfolgt auf der Grundlage des 
gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes der Stadt Leipzig zum Fördergebiet. 

Die Stadt Leipzig hat sich mit dem Projekt „OstWerkStadt“ um die Teilnahme am 
Förderprogramm BIWAQ beworben und mit Zuwendungsbescheid vom 19.03.2009 die 
Zusage über eine Projektförderung erhalten. 

1.2 Zuwendungszweck 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) gewährt im 
Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier 
(BIWAQ)“ Zuwendungen zur Förderung von Projekten, die die Qualifikation und soziale 
Situation der Bewohner in den Programmgebieten des Städtebauförderungsprogramms 
„Soziale Stadt“ und damit auch ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt verbessern.  

Ziel dieser Richtlinie ist es, die Erwerbsperspektiven innerhalb des Stadtquartiers Anreize für 
die Schaffung neuer, zusätzlicher Beschäftigungsangebote und Ausbildungsplätze in der 
lokalen Ökonomie zu geben, ohne dass dafür betriebliche Investitionen in das 
Anlagevermögen vorgenommen werden müssen.  

Ein Rechtsanspruch auf die Zuwendung besteht nicht.  

1.3 Rechtsgrundlagen 

Die Stadt Leipzig gewährt eine Beihilfe nach Maßgabe dieser Richtlinie, der BMVBS-
Richtlinie zum ESF-Bundesprogramm „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier“ (BIWAQ) vom 02.04.2008, der §§ 23 und 44 der Sächsischen Haushaltsordnung 
sowie auf der Grundlage der VO (EG) Nr. 1083/2006 vom 11. Juli 2006 (Allgemeine 
Bestimmungen über die Strukturfonds), der VO (EG) Nr. 800/2008 vom 6. August 2008 
(allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), der VO (EG) Nr. 2204/2002 der Kommission 
vom 12. Dezember 2002 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
Beschäftigungsbeihilfen und der VO (EG) Nr. 1998/2006 vom 15. Dezember 2006 (De-
minimis –Beihilfen). 

2 Gegenstand der Förderung  

Um im Fördergebiet die Beschäftigung zu entwickeln, wird die Schaffung und Besetzung 
neuer Arbeitsplätze bzw. Ausbildungsplätze in Unternehmen (KMU) der lokalen Ökonomie 
durch einen Zuschuss gefördert. 
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Eine Kumulierung mit anderen Lohnkostenbeihilfen ist bis zu den Grenzen nach Verordnung 
(EG) Nr. 2204/2002 der Kommission vom 12. Dezember 2002 über die Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beschäftigungsbeihilfen möglich.  

3 Zuwendungsempfänger und Ausschlussregelung 

3.1 Zuwendungsempfänger  

Der Zuwendungsempfänger muss  

· seinen Betrieb oder eine Betriebsstätte im Fördergebiet haben und 

· ein KMU nach der zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Definition der EU-
Kommission oder eine Angehörige/ein Angehöriger Freier Berufe sein. 

3.2 Ausschlussregelung 

Als Zuwendungsempfänger kommen Unternehmen in Wirtschaftszweigen, die in Artikel 1, 
Absatz 3 der VO (EG) Nr. 800/2008 vom 6. August 2008 (allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung) aufgeführt werden, nicht in Betracht. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen und Nachhaltigkeit 

4.1 Zuwendungsvoraussetzungen einer Förderung von Arbeitsplätzen 

· Es handelt sich um neu geschaffene Arbeitsplätze, die die unternehmerische 
Leistungsfähigkeit der KMU nachhaltig und dauerhaft sichern. Das beantragende 
Unternehmen muss einen Beitrag zur Stabilisierung und Verbesserung der lokalen 
Wirtschaftsstruktur entsprechend der räumlichen und inhaltlichen Schwerpunkte des 
integrierten Handlungskonzeptes leisten. 

· Die neuen Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze müssen sich innerhalb des Fördergebietes 
(nach Anlage 2) befinden. Bei wechselnden Einsatzorten muss sich der Sitz des 
Unternehmens im Fördergebiet befinden.  

· Innerhalb der vorangegangenen 12 Monate sind im Unternehmen keine Arbeitsplätze 
abgebaut worden. 

· Es handelt sich um Arbeitsverhältnisse mit Personen, die vor der Einstellung 
erwerbslos und innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten vor Antragstellung nicht 
bereits im Unternehmen sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Ein 
Ausbildungsverhältnis/Studium gilt dabei nicht als sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung. 

· Es handelt sich nicht um Leih-Arbeitsplätze bzw. um Zeitarbeitsplätze.  

· Es handelt sich um Arbeitsplätze mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von mindestens 
zwanzig Wochenstunden.  
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· Der Abschluss des Arbeitsvertrages darf erst nach dem Zeitpunkt der Bewilligung der 
Zuwendung erfolgen. Ausnahmen hierzu (förderunschädlicher vorzeitiger 
Maßnahmebeginn) sind schriftlich zu beantragen und förmlich zu gewähren.  

· Der Arbeitsvertrag wird unbefristet abgeschlossen. 

· Unternehmerische Arbeitsplätze von Existenzgründerinnen/Existenzgründern können 
bei Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit gefördert werden. 

4.2 Zuwendungsvoraussetzungen einer Förderung von Ausbildungsplätzen 

· Es handelt sich um Ausbildungsplätze einer betrieblichen Ausbildung.  

· Der neu geschaffene Ausbildungsplatz muss sich in einer Betriebsstätte im 
Fördergebiet befinden. Bei wechselnden Einsatzorten muss sich der Sitz des 
Unternehmens im Fördergebiet befinden. 

· Innerhalb der vorangegangenen 12 Monate sind im Unternehmen keine 
Ausbildungsplätze abgebaut worden. 

· Der Abschluss des Ausbildungsvertrages darf erst nach dem Zeitpunkt der 
Bewilligung der Zuwendung erfolgen. Ausnahmen hierzu (förderunschädlicher 
vorzeitiger Maßnahmebeginn) sind schriftlich zu beantragen und förmlich zu 
gewähren.  

4.3 Nachhaltigkeit und Bindefrist 

Die Arbeitsplätze müssen mindestens 2 Jahre nach Abschluss des Vorhabens in der 
geförderten Betriebsstätte bestehen und besetzt sein (Bindefrist).  

Ausbildungsplätze müssen bis zur Prüfung vor der zuständigen Stelle mit Auszubildenden 
besetzt sein (Bindefrist). 

Während der Bindefrist ist eine Kündigung durch den Betrieb ausgeschlossen, es sei denn, es 
liegt eine Nichteignung (personenbedingte Kündigung) oder eine grober Pflichtverstoß 
(verhaltensbedingte Kündigung) vor. Bei Kündigung innerhalb der Bindefrist ist der 
Arbeitsplatz unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten neu zu besetzen. Die 
Bindefrist verlängert sich um die Zeit der Nichtbesetzung. Ein Ausbildungsplatz ist bei 
Kündigung innerhalb der Bindefrist spätestens mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres zu 
besetzen. 

Vor Ablauf dieser Bindefristen ist die Zuwendung anteilig zurückzufordern. 

5 Art und Höhe der Förderung, zuwendungsfähige Kosten  

5.1 Art und Höhe der Förderung 

Ein neu geschaffener Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in einem KMU der Lokalen Ökonomie 
wird als Anteilsfinanzierung in Form eines nichtrückzahlbaren Zuschusses zu den 
Personalkosten für die Dauer eines Jahres gefördert.  
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Die Höhe der Förderung entspricht dem Arbeitgeberanteil zu den Sozialbeiträgen, bei 
unternehmerischen Arbeitsplätzen (Existenzgründer/-innen) 50% der getätigten 
Sozialbeiträge.  

Der Förderbetrag verringert sich um ggf. aus anderen EU-Programmen gezahlte Zuschüsse 
für den neu geschaffenen Arbeits-/Ausbildungsplatz. 

Der Förderbetrag wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), aus Bundesmitteln 
sowie  aus Mitteln der Stadt Leipzig finanziert. 

5.2 Zuwendungsfähige Kosten  

Zuwendungsfähig sind die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.  

Nicht zuwendungsfähig sind freiwillige betriebliche Leistungen und Höherversicherungen, 
gesetzliche Umlagen, Beiträge zu Versorgungswerken sowie Beiträge zu privaten Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen.  

Der Nachweis der neuen Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze wird über Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverträge und Sozialversicherungsnachweise geführt. 

6 Verfahren, Form 

6.1 Antragstellung 

Vor Beginn des Vorhabens ist ein formgebundener Antrag an die Stadt Leipzig zu richten. 

Im Vorfeld der Antragstellung bietet die Stadt Leipzig (Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung) im Rahmen des BIWAQ-Projekts „OstWerkStadt“ interessierten 
Unternehmen eine fachliche Beratung. 

Antragannehmende Stelle ist im Auftrag der Stadt Leipzig (ASW) das IC-E 
InformationsCenter Eisenbahnstraße 49. Es hält Formblätter für die Beantragung der 
Zuwendungen bereit und informiert über die Antragstellung.  

Über den Eingang des Antrags ist der Antragsteller/die Antragstellerin schriftlich zu 
informieren. Gegebenenfalls nachzuliefernde Unterlagen sind aufzuführen; dabei ist eine 
angemessene Frist für die Nachlieferung zu setzen. Nach Ablauf dieser Frist kann 
Nichtvorliegen des entscheidungsfähigen Antrags ein Ablehnungsbescheid erteilt werden. 

6.2 Bewilligung 

Auf der Grundlage der formellen Prüfung durch das Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung und der fachlich-inhaltlichen Prüfung durch das zuständige Fachamt 
(Amt für Wirtschaftsförderung) in Zusammenarbeit mit den Kammern (IHK, HWK) wird 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der im Haushalt verfügbaren Mittel über die 
Bewilligung entschieden. Der Zuwendungsbescheid wird schriftlich durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig erteilt. 
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6.3 Abforderung und Abrechnung 

Die Zuwendung wird durch das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der 
Stadt Leipzig auf schriftliche Abforderung des Antragstellers nachträglich ausgezahlt. Die 
Auszahlung erfolgt in zwei Raten von je 50% der Zuwendung anteilig auf der Grundlage des 
Lohnjournals und der Bestätigung der Krankenkasse über die gezahlten Sozialbeiträge.  

Die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel hat der Zuwendungsempfänger mit dem 
Verwendungsnachweis zu bestätigen. Dieser Verwendungsnachweis ist mit der 2. 
Abforderung, spätestens bis zum 01.10.2012 vorzulegen. Die Prüfung des 
Verwendungsnachweises erfolgt durch das Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung. 

6.4 Weitere Regelungen 

Für die Gewährung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung, für Nachweis und Prüfung 
der Verwendung sowie die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die 
Allgemeinen Nebenbestimmung für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sowie 
die Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Haushaltsordnung. 

7 Inkrafttreten 

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Leipzig,  

Stadt Leipzig  

 

 

Der Oberbürgermeister 

8 Anhang 

Anhang 1: Definition kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 

Anhang 2: Karte des Fördergebietes  
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Anhang 1 

Definition kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 

nach: Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur 
Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt 
in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung) 

 

Unternehmen 

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine 
handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder Familienbetriebe 
ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. 

 

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmensklassen 

(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen 
und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren 
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. 

(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen 
definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 
10 Mio. EUR nicht übersteigt. 

(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen 
definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 
2 Mio. EUR nicht überschreitet. 
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Anhang 2 Karte des Soziale-Stadt-Fördergebietes „Leipziger Osten“ 

 

 


